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Leitsätze  

1. Die VersMedV ist in Teil B Nr.
16.10 anwendbar und nicht
nichtig, obwohl sie nicht mehr
dem aktuellen Stand der
medizinischen Wissenschaft
entspricht, wie etwa der Entwurf
des BMAS zur nicht in Kraft
getretenen Sechsten Verordnung
zur Änderung der VersMedV,
Stand 28. August 2018, zu 16.11.2
„Störungen der
Gerinnungsfunktion und
Blutungsneigung“ zeigt.

2. Die VersMedV hat seit dem 15.
Januar 2015 über § 159 Abs. 7
SGB IX in der ab dem 15. Januar
2015 geltenden Fassung bzw. §
241 Abs. 5 SGB IX in der ab dem
1. Januar 2018 geltenden Fassung
Gesetzesrang (Anschluss an BSG,
Urteile vom 14. Juni 2018 – B 9 BL
1/17 R – und vom 24. Oktober
2019 – B 9 SB 1/18 R). 

3. Der Senat konnte sich nicht die
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Überzeugung bilden, dass der
Gesetzgeber Teile der VersMedV,
die nichtig gewesen sind, zum 15.
Januar 2015 nicht in den
Gesetzesrang heben wollte. Es ist
nicht einmal ersichtlich, dass der
Gesetzgeber überhaupt von einer
Teilnichtigkeit der VersMedV
ausgegangen ist.

4. Soweit die in den Gesetzesrang
erhobene VersMedV in
Widerspruch zu § 152 Abs. 1 Satz
4 SGB IX in der ab dem 1. Januar
2024 geltenden Fassung bzw. §
152 Abs. 1 Satz 5 SGB IX in der
bis zum 31. Dezember 2023
geltenden Fassung steht, kann
dieser Widerspruch nur durch die
Anwendung des spezielleren
Rechts, hier also die konkreten
Regelungen zur Hämophilie in der
VersMedV, gelöst werden, das das
allgemeinere Recht in § 152 SGB
IX verdrängt.

5. Darin liegt auch kein Verstoß
gegen Art. 3 Abs. 1 GG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Normenkette SGB IX § 152 Abs. 1 Satz 1, Satz 4, Satz 5

(idF bis zum 31.12.2023), § 159 Abs. 7
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(idF bis zum 31.12.2017) § 241 Abs. 5

VersMedV Teil B Nr. 16.10 der Anlage zu §
2

GG Art. 3 Abs. 1 

1. Instanz

Aktenzeichen S 40 SB 29/19
Datum 26.08.2021

2. Instanz

Aktenzeichen L 11 SB 200/21
Datum 06.08.2024

3. Instanz

Datum -

Die Berufung des Beklagten gegen das Urteil des Sozialgerichts Neuruppin
vom 26. August 2021 wird zurÃ¼ckgewiesen. 

Â 

Der Beklagte trÃ¤gt die notwendigen auÃ�ergerichtlichen Kosten des
KlÃ¤gers fÃ¼r das Berufungsverfahren. Die Kostenentscheidung erster
Instanz bleibt hiervon unberÃ¼hrt. 

Â 

Die Revision wird zugelassen. 

Â 

Â 

Â 

Tatbestand

Â 

Streitig ist, ob der KlÃ¤ger ab dem 31. Juli 2018 ein Grad der Behinderung (GdB)
von 80 und ab dem 25. MÃ¤rz 2019 ein GdB von 90 beanspruchen kann.

Â 

                             3 / 19

https://dejure.org/gesetze/GG/3.html


 

DerÂ  2017 geborene KlÃ¤ger, ein zweieiiger Zwilling, leidet an einer HÃ¤mophilie
A, die erstmals am 10. Juli 2018 in der CharitÃ©, Klinik fÃ¼r PÃ¤diatrie mit
Schwerpunkt Onkologie und HÃ¤matologie diagnostiziert wurde. Er wurde ab dem
4. August 2018 einer Immuntoleranztherapie nach dem hollÃ¤ndischen Schema (50
IE/kg/KG alle zwei Tage) unterzogen und mit der intravenÃ¶sen Gabe von Faktor VIII
behandelt (Entlassungsbericht vom 16. Juli 2018).

Â 

Der KlÃ¤ger stellte am 31. Juli 2018 einen Antrag auf erstmalige Feststellung eines
GdB und die Zuerkennung des Merkzeichens â��Bâ�� (Berechtigung fÃ¼r eine
stÃ¤ndige Begleitung). Nach Einholung einer versorgungsÃ¤rztlichen
Stellungnahme stellte der Beklagte mit Bescheid vom 29. August 2018 einen GdB
von 30 wegen einer HÃ¤mophilie A fest und erkannte das Merkzeichen â��Hâ��
(Hilflosigkeit) zu, lehnte aber die Zuerkennung des Merkzeichens â��Bâ�� ab. Eine
Nachuntersuchung wurde fÃ¼r Juli 2023 angekÃ¼ndigt. Mit dem dagegen
eingelegten Widerspruch begehrte der KlÃ¤ger einen GdB von 80 bis 100 und die
Merkzeichen â��Hâ�� und â��Bâ��. Er, der KlÃ¤ger, leide an einer besonders
schweren Form der HÃ¤mophilie A. Aufgrund der schwierigen VenenverhÃ¤ltnisse
sei ihm am 13. August 2018 ein zentralvenÃ¶ser Broviac-Katheder implantiert
worden. Aufgrund der Schwere seiner Erkrankung sei er hilflos, vermehrt
verletzungsgefÃ¤hrdet und auf stÃ¤ndige Beobachtung, Begleitung und Pflege
angewiesen. Im Weitern bezog sich der KlÃ¤ger auf den endgÃ¼ltigen Arztbrief der
CharitÃ© vom 15. August 2018. Mit Widerspruchsbescheid vom 18. Januar 2019
wies der Beklagte den Widerspruch nach erneuter Befragung des
versorgungsÃ¤rztlichen Dienstes zurÃ¼ck.

Â 

Dagegen hat der KlÃ¤ger am 11. Februar 2019 Klage bei dem Sozialgericht
Neuruppin erhoben und geltend gemacht, er leide an einer schweren Form einer
HÃ¤mophilie A mit einer RestaktivitÃ¤t von unter 1%. Hinzu trÃ¤ten Weichteil- und
Sickerblutungen. Diese seien am rechten Unterarm und am ZungenbÃ¤ndchen
festgestellt worden. Die Behandlung werde zudem durch schwierigste
VenenverhÃ¤ltnisse erschwert. Teil B Nr. 16.10 der Versorgungsmedizin-Verordnung
(VersMedV) sehe dafÃ¼r einen GdB von 80 bis 100 vor. Ein GdB von mindestens 80
sei daher angemessen.

Â 

Der Beklagte hat die Auffassung vertreten, nach zweimaligem Befund der CharitÃ©
am 16. Juli und 15. August 2018 habe bei Einleitung einer Substitutionstherapie zum
Zeitpunkt des Erlasses des Widerspruchsbescheides noch nicht von einem
dauerhaften Zustand ausgegangen werden kÃ¶nnen. Unter der Therapie sei eine
Stabilisierung bzw. Besserung mÃ¶glich. 

Â 

                             4 / 19



 

Das Sozialgericht hat einen Behandlungsbericht des SozialpÃ¤diatrischen Zentrums
fÃ¼r chronisch kranke Kinder der CharitÃ© (SPZ) vom 11. Dezember 2019
beigezogen (Seit 11/2018 sind keine FVIII-HemmkÃ¶rper nachgewiesen worden.
Seither gab es auch keine spontanen oder vermehrten Blutungen mehr. Die
Hochdosis Immuntoleranztherapie wurde kontinuierlich reduziert, so dass der
KlÃ¤ger nur noch einmal alle zwei Tage 56 IE/kg KG Faktor VIII bekommt) und einen
Befundbericht der KinderÃ¤rztin Dr. L vom 27. MÃ¤rz 2020 eingeholt. 

Â 

Der Beklagte hat unter Bezugnahme auf versorgungsÃ¤rztliche Stellungnahmen
vom 23. April 2020 und 9. Juni 2020 die Auffassung vertreten, zu bewerten sei ein
Faktor VIII-Mangel mit mÃ¤Ã�igen Auswirkungen. Es werde keine Gefahr einer
lebensbedrohlichen Blutung beschrieben, keine Blutungsneigung, auch bei Traumen
keine Blutungszeichen. Die bisherige Bewertungsgrundlage der VersMedV,
Blutungskrankheiten anhand der RestaktivitÃ¤t des antihÃ¤mophilen Globulins
(AHG) zu bewerten, sei veraltet und entspreche nicht mehr dem medizinisch-
wissenschaftlichen Standard. Die MÃ¶glichkeiten der Therapie seien optimiert. Die
TeilhabebeeintrÃ¤chtigungen bei HÃ¤mophilie richteten sich nach der HÃ¤ufigkeit
notwendiger therapeutischer MaÃ�nahmen (Substitutionstherapie) und den mit der
GesundheitsstÃ¶rung einhergehenden klinischen FunktionseinschrÃ¤nkungen
aufgrund von Blutungen (z.B. Gelenkeinblutungen). Somit erfolge seine Bewertung
bei der HÃ¤mophilie bei genannten Substitutionen und ohne Blutungen mit einem
GdB von 30. Die Voraussetzungen fÃ¼r die Vergabe des Merkzeichens â��Bâ��
seien nach den vorliegenden Befunden nicht erfÃ¼llt. Hilflosigkeit sei bei
Notwendigkeit der Substitutionsbehandlung bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres,
darÃ¼ber hinaus hÃ¤ufig, je nach Blutungsneigung (zwei oder mehr
Gelenkblutungen pro Jahr) und Reifegrad, auch noch weitere Jahre anzunehmen.

Â 

Der KlÃ¤ger hat dem entgegen gehalten, nach der VersMedV sei seine Behinderung
mit mindestens 80 zu bewerten. Das sehe das SPZ ebenso, wie sich aus der
Bescheinigung vom 29. Mai 2020 ergebe. Zudem ergebe sich aus dem
amtsÃ¤rztlichen Gutachten des Landkreises Oranienburg vom 25. MÃ¤rz 2019, dass
bei ihm neben der schweren HÃ¤mophilie insbesondere eine EntwicklungsstÃ¶rung
bestehe. Neben der Notwendigkeit eines Einzelfallhelfers werde eine weitere
heilpÃ¤dagogische FrÃ¼hfÃ¶rderung angeregt. Dies solle trotz des Wechsels in eine
Integrations-Kita aufrechterhalten werden, wie sich aus der Stellungnahme der
HeilpÃ¤dagogin B vom 8. Juni 2020 ergebe. Seine bei der Pflege Ã¤uÃ�erst
gewissenhafte Mutter habe in der Vergangenheit nicht verhindern kÃ¶nnen, dass es
zu behandlungspflichtigen NotfÃ¤llen gekommen sei. Trotz der Gabe der
Notfallspritze, die auÃ�erhalb der normalen Dosierung der Gerinnungsmittel immer
dann zum Einsatz komme, wenn er sich verletze, seien in der Vergangenheit auch
immer wieder auÃ�erplanmÃ¤Ã�ige Besuche in der Notaufnahme notwendig
gewesen. Keinesfalls kÃ¶nne die optimale Pflege durch die Mutter zur
Herabsenkung des angemessenen GdB fÃ¼hren.
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Â 

Der Beklagte hat einen Entwurf des Bundesministeriums fÃ¼r Arbeit und Soziales
(BMAS) (Auszug) â�� 6. Verordnung zur Ã�nderung der Versorgungsmedizin-
Verordnung, Bearbeitungsstand 28. August 2018, 12:00 Uhr, vorgelegt, auf den
wegen der Einzelheiten ebenso Bezug genommen wird wie auf die von dem
Beklagten als Anlagen 2 â�� 8 â�� gekennzeichneten und vorgelegten Unterlagen,
die die Entwicklung der Therapie von Blutungskrankheiten aufzeigt.

Â 

Nach Einholung eines weiteren Behandlungsberichts des SPZ vom 2. Oktober 2020
(seit November 2018 sind erfreulicherweise keine FVIII-HemmkÃ¶rper bei dem
KlÃ¤ger nachgewiesen worden. Seither gab es auch keine spontanen oder
vermehrten Blutungen mehr. Die Hochdosis Immuntoleranztherapie wurde
kontinuierlich reduziert, sodass der KlÃ¤ger aktuell nur noch zweimal/Woche 50
IE/kg KG Faktor VIII bekam. Wegen der Schwierigkeiten mit der venÃ¶sen Punktion
und um den Broviak-Katheter entfernen zu kÃ¶nnen und dem KlÃ¤ger somit eine
normale Teilhabe am Alltag zu ermÃ¶glichen, erfolgte am 28. September 2020 die
Umstellung der HÃ¤mophilieprophylaxe auf Emicizumab.) hat der Beklagte mit
Schreiben vom 15. Februar 2021, eingegangen bei Gericht am 19. Februar 2021,
ein Teilanerkenntnis abgegeben und mit Wirkung ab dem 31. Juli 2018 einen GdB
von 40 festgestellt.

Â 

Mit Schreiben vom 19. MÃ¤rz 2021 hat das Sozialgericht Nachfrage bei dem BMAS,
Referat Va2 zu der Frage gehalten, ob die Bewertungskriterien fÃ¼r HÃ¤mophilie in
Teil B Nr. 16.10 VersMedV noch dem aktuellen Stand der Wissenschaft entsprechen.
Mit Schreiben vom 29. MÃ¤rz 2021 hat Dr. N vom BMAS erklÃ¤rt, der vom BMAS
verÃ¶ffentlichte Entwurf sei zwar nicht verbindlich, enthalte aber gleichwohl
gebÃ¼ndelt den aktuellen, international anerkannten wissenschaftlichen Stand zu
den dort aufgefÃ¼hrten GesundheitsstÃ¶rungen zum Zeitpunkt der
VerÃ¶ffentlichung. Er beruhe auf den Empfehlungen des unabhÃ¤ngigen
Ã¤rztlichen SachverstÃ¤ndigenbeirats Versorgungsmedizin beim BMAS, der
zusammen mit den von ihm fÃ¼r die einzelnen GesundheitsstÃ¶rungen
beauftragten Expertengruppen auf Grundlage der evidenzbasierten Medizin beraten
habe.

Â 

Nach Eingang einer psychologischen Stellungnahme zum aktuellen
Entwicklungsstand des KlÃ¤gers vom SPZ vom 10. Juni 2021
(VerhaltensauffÃ¤lligkeiten, aggressives Verhalten, geringe SteuerungsfÃ¤higkeit)
hat der Beklagte unter dem 6. Juli 2021, eingegangen bei Gericht am 9. Juli 2021,
ein weiteres Teilanerkenntnis abgegeben und eine VerhaltensstÃ¶rung mit
Auswirkungen auf die IntegrationsfÃ¤higkeit in mehreren Lebensbereichen analog
Teil B Nr. 3.5.2 VersMedV mit einem Einzel-GdB von 30 bewertet und einen GdB von
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50 ab dem 10. Juni 2021 anerkannt. Der KlÃ¤ger hat das Teilanerkenntnis am 22.
Juli 2021 angenommen, die Klage aber im Ã�brigen aufrecht gehalten.

Â 

Mit Urteil vom 26. August 2021 hat das Sozialgericht den Beklagten unter
Ã�nderung des Bescheides vom 29. August 2018 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 18. Januar 2019 in der Fassung der
Teilanerkenntnisse vom 15. Februar 2021 und 6. Juli 2021 verpflichtet, bei dem
KlÃ¤ger fÃ¼r den Zeitraum vom 31. Juli 2018 bis zum 24. MÃ¤rz 2019 einen GdB
von 80 und mit Wirkung ab dem 25. MÃ¤rz 2019 einen GdB von 90 festzustellen
sowie festzustellen, dass der KlÃ¤ger die gesundheitlichen Voraussetzungen fÃ¼r
das Merkzeichen â��Bâ�� erfÃ¼llt. Der Beklagte ist zur Erstattung von 7/8 der
notwendigen auÃ�ergerichtlichen Kosten des KlÃ¤gers verpflichtet worden. Zur
BegrÃ¼ndung hat das Sozialgericht ausgefÃ¼hrt, die fÃ¼hrende
GesundheitsstÃ¶rung, von der bei der Bildung des Gesamt-GdB auszugehen sei,
bestehe bei dem KlÃ¤ger im Funktionssystem Blut, blutbildende Organe und
Immunsystem und sei ab Antragstellung am 31. Juli 2018 mit einem Einzel-GdB von
80 zu bewerten gewesen. Der KlÃ¤ger leide unter einer HÃ¤mophilie A. Dies ergebe
sich aus den im Verwaltungsverfahren vorgelegten Arztberichten der CharitÃ© und
den Berichten des SPZ und sei im Ã�brigen zwischen den Beteiligten nicht
umstritten. Die Bewertung dieser Blutungskrankheit richte sich nach Teil B Nr. 16.10
der VersMedV. Bei dem KlÃ¤ger liege eine schwere Form der HÃ¤mophilie A mit
einer RestaktivitÃ¤t von weniger als einem Prozent vor. Dies stehe fÃ¼r die
Kammer aufgrund der Arztbriefe der CharitÃ© fest. Diese dauerhafte
GesundheitsstÃ¶rung des KlÃ¤gers sei nach den Vorgaben der VersMedV mit einem
Einzel-GdB von 80 zu bewerten. Eine hÃ¶here Bewertung komme nicht in Betracht,
da nach den vorliegenden Berichten im streitbefangenen Zeitraum eine Besserung
bzw. Stabilisierung der Erkrankung zu verzeichnen sei. WÃ¤hrend bei dem KlÃ¤ger
im Zeitpunkt der Antragstellung noch eine HemmkÃ¶rper-HÃ¤mophilie vorgelegen
habe, die sich durch die Bildung von Abwehrstoffen gegen den kÃ¶rpereigenen
Berechnungsfaktor ausgezeichnet und bei dem KlÃ¤ger zu den fÃ¼r dieses
Krankheitsbild typischen Weichteileinblutungen gefÃ¼hrt habe, sei es im weiteren
Verlauf mittels Immuntoleranztherapie gelungen, diese HemmkÃ¶rper zu
unterdrÃ¼cken. Seit dem 9. November 2018 seien bei dem KlÃ¤ger keine FVIII-
HemmkÃ¶rper nachweisbar gewesen. Nach den Berichten des SPZ seien seither
spontane Blutungen nicht mehr bzw. nur mehr sehr selten aufgetreten. In dem
Arztbrief des SPZ vom 2. Oktober 2020 werde berichtet, dass sich die
Dauermedikation des KlÃ¤gers inzwischen auf die FVIII-Substitution beschrÃ¤nke.
Die Verabreichung des Faktors erfolge dabei Ã¼ber einen implantierten Port
(Venenkatheder), was dem KlÃ¤ger hÃ¤ufige Veneneinstiche erspare und die
therapiebedingten BeeintrÃ¤chtigungen reduziere. Zuletzt sei eine Umstellung auf
eine prophylaktische Behandlung mit Emicizumab eingeleitet worden, die auch den
Katheder entbehrlich mache und eine normale Teilhabe des KlÃ¤gers am Alltag
weiter erleichtere. Vor diesem Hintergrund erachte die Kammer eine Bewertung am
unteren Rand des fÃ¼r die schwere HÃ¤mophilie erÃ¶ffneten GdB Rahmens von 80
â�� 100 als erforderlich, aber auch als ausreichend.
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Â 

Von der Anwendung der in der VersMedV fÃ¼r die HÃ¤mophilie niedergelegten
BewertungsmaÃ�stÃ¤be sei vorliegend auch nicht deshalb abzusehen, weil diese
gegen hÃ¶herrangiges Recht verstoÃ�en wÃ¼rden. Zwar gehÃ¶re nach stÃ¤ndiger
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) zu den rechtlichen Vorgaben nach 
Â§Â§ 2, 152 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX), dass die Bewertung des GdB
dem aktuellen Stand der Medizin entsprechen mÃ¼sse. Auch bestÃ¼nden
vorliegend durchaus gewichtige Anhaltspunkte dafÃ¼r, dass die geltenden
Bewertungskriterien fÃ¼r HÃ¤mophilie in Teil B Nr. 16.10 VersMedV nicht mehr
dem aktuellen Erkenntnisstand der medizinischen Wissenschaft entsprÃ¤chen, da
diese ausschlieÃ�lich die RestaktivitÃ¤t sowie die HÃ¤ufigkeit und das AusmaÃ�
von Blutungen, nicht jedoch den medizinisch notwendigen Therapieaufwand
berÃ¼cksichtigten. DafÃ¼r, dass diese allein am Therapieergebnis ausgerichtete
Bewertungsgrundlage inzwischen veraltet sein kÃ¶nne, spreche â�� neben den von
dem Beklagten durch ausgewÃ¤hlte Fachartikel dargelegten Entwicklungen in der
Therapie von Blutungserkrankungen â�� insbesondere der Entwurf des BMAS fÃ¼r
die 6. Verordnung zur Ã�nderung der VersMedV vom 28. August 2018. Dieser habe
eine Neuausrichtung der Bewertungskriterien in einer neu gefassten Nr. 16.11.2
vorgesehen, der auf die BehandlungsbedÃ¼rftigkeit, die Faktorsubstitution sowie
auf das Vorliegen von StÃ¶rungen weiterer Funktionen abstelle und zur
BegrÃ¼ndung ausfÃ¼hre, dass die im Plasma vorhandene FaktoraktivitÃ¤t nicht
regelhaft auf die tatsÃ¤chliche HÃ¤ufigkeit und Schwere von Blutungsereignissen
schlieÃ�en lasse und deshalb nur bedingt fÃ¼r die Beurteilung der
TeilhabebeeintrÃ¤chtigungen geeignet sei. Diese werde bei StÃ¶rungen der
Gerinnungsfunktion vielmehr insbesondere von den Geboten, auftretenden
(Spontan-)Blutungen sowie dem Therapieaufwand bestimmt. Zwar sei dieser vom
BMAS verÃ¶ffentlichte Entwurf nicht beschlossen und damit nicht verbindlich
geworden. Jedoch habe das BMAS in seiner Stellungnahme vom 29. MÃ¤rz 2021
nochmals bekrÃ¤ftigt, dass darin gleichwohl gebÃ¼ndelt der aktuelle, international
anerkannte wissenschaftliche Stand zu den dort aufgefÃ¼hrten
GesundheitsstÃ¶rungen zum Zeitpunkt der VerÃ¶ffentlichung enthalten sei.

Â 

Die danach bestehende Diskrepanz zwischen den BewertungsmaÃ�stÃ¤ben in Teil B
Nr. 16.10 der geltenden Fassung der VersMedV und den aktuellen medizinischen
Erkenntnissen fÃ¼hre jedoch nicht dazu, dass von einer Anwendung dieser
MaÃ�stÃ¤be auf den vorliegenden Sachverhalt abgesehen werden kÃ¶nne. Etwas
Anderes folge auch nicht aus der Entscheidung des BSG vom 13. April 2009 â�� B 9
SB 3/08 R â�� zur Bewertung des Diabetes mellitus. Dieser, zur frÃ¼heren
Rechtslage ergangenen Entscheidung habe zugrunde gelegen, dass die damals
geltende VersMedV â�� wie jede untergesetzliche Norm â�� auf inhaltliche
VerstÃ¶Ã�e gegen hÃ¶herrangige Rechtsnormen, insbesondere Â§ 69 Abs. 1 Satz 4
SGB IX a.F. â�� zu prÃ¼fen und im Fall eines VerstoÃ�es nicht anzuwenden sei.
Diese Rechtsprechung kÃ¶nne auf den vorliegenden Fall jedoch nicht Ã¼bertragen
werden. An einer Nichtanwendung von Teil B Nr. 16.10 VersMedV sei die Kammer
bereits dadurch gehindert, dass es sich hierbei nicht um untergesetzliches Recht

                             8 / 19

https://dejure.org/gesetze/SGB_IX/2.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_IX/152.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%209%20SB%203/08%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%209%20SB%203/08%20R
https://dejure.org/gesetze/SGB_IX/69.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_IX/69.html


 

handele. Vielmehr komme den Regelungen der VersMedV nach geltender
Rechtslage Gesetzesrang zu (BSG, Urteil vom 24. Oktober 2019 â�� B 9 SB 1/18 R
-). Dies folge aus Â§ 241 Abs. 5 SGB IX. Danach gelten die MaÃ�stÃ¤be des Â§ 30
Abs. 1 Bundesversorgungsgesetz (BVG) und der aufgrund des Â§ 30 Abs. 16 BVG
erlassenen Rechtsverordnungen entsprechend, soweit noch keine Verordnung nach 
Â§ 153 Abs. 2 SGB IX erlassen sei. Von der in Â§ 153 Abs. 2 SGB IX geregelten
VerordnungsermÃ¤chtigung habe der Gesetzgeber bislang noch keinen Gebrauch
gemacht. FÃ¼r die Ã�bergangszeit bis zum Erlass einer neuen Rechtsverordnung
Ã¼ber GrundsÃ¤tze, die fÃ¼r die medizinische Bewertung des GdB und die
medizinischen Voraussetzungen fÃ¼r die Vergabe von Merkzeichen maÃ�gebend
seien, verbleibe es gemÃ¤Ã� Â§ 241 Abs. 5 SGB IX bei der entsprechenden
Anwendung der bisher erlassenen Rechtsverordnungen und damit bei der
bisherigen Rechtslage, d. h. der Anwendung der VersMedV einschlieÃ�lich der
versorgungsmedizinischen GrundsÃ¤tze im Gesetzesrang (BSG, Urteil vom 24.
Oktober 2019 â�� B 9 SB 1/18 R -). Die Einordnung als formelles Gesetzesrecht
folge aus dem Umstand, dass dem Â§Â 241 Abs. 5 SGB IX, auch wenn er eine
Verordnung fÃ¼r entsprechend anwendbar erklÃ¤re, nicht Verordnungs-, sondern
Gesetzesrang zukomme. Auch handele es sich bei Â§ 241 Abs. 5 SGB IX nicht um
ein verordnungsÃ¤nderndes Parlamentsgesetz, das zur Folge hÃ¤tte, dass die
VersMedV als sogenannte Parlamentsverordnung im Verordnungsrang weitergelten
wÃ¼rde. Denn die Vorschrift nehme keine Anpassung der VersMedV oder der
versorgungsmedizinischen GrundsÃ¤tze vor, sondern erklÃ¤re die geltenden
Regelungen umfassend fÃ¼r weiterhin anwendbar und hebe sie somit in den Rang
von (formellem) Gesetzesrecht. 

Â 

Soweit die BeurteilungsmaÃ�stÃ¤be der geltenden versorgungsmedizinischen
GrundsÃ¤tze fÃ¼r HÃ¤mophilie â�� entgegen den Vorgaben des Â§ 152 SGB IX â��
nicht mehr dem aktuellen Stand der Wissenschaft entsprÃ¤chen, ergÃ¤be sich
damit hÃ¶chstens ein Widerspruch zwischen gleichrangigen Normen innerhalb
desselben Gesetzes. Dies berechtige die Kammer jedoch nicht dazu, diese
BewertungsmaÃ�stÃ¤be zu verwerfen, solange sie nicht geÃ¤ndert oder
aufgehoben seien. Auch ergebe sich hieraus kein Anlass fÃ¼r eine Richtervorlage
nach Art. 100 Abs. 1 Grundgesetz (GG). Dass die geltende VersMedV gegen
hÃ¶herrangiges Verfassungsrecht verstoÃ�e, werde auch vom Beklagten nicht
vorgetragen. Insbesondere sei nicht ersichtlich, dass hier ein VerstoÃ� gegen das
Gleichheitsgebot in Art. 3 Abs. 1 GG vorliegen kÃ¶nne. Vielmehr wÃ¼rde gerade die
Nichtanwendung von Teil B Nr. 16.10 VersMedV die Gefahr einer
Ungleichbehandlung und Rechtsunsicherheit begrÃ¼nden. Denn es sei unklar,
welcher Bewertungsrahmen stattdessen gelten solle, nachdem der genannte
Verordnungsentwurf des BMAS nicht angenommen worden sei und auch
hÃ¶chstrichterliche Rechtsprechung hierzu nicht existiere.

Â 

Der GdB fÃ¼r die bei dem KlÃ¤ger vorliegende HÃ¤mophilie A sei somit weiterhin
dem in Teil B Nr. 16.10 VersMedV vorgegebenen Rahmen zu entnehmen und
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vorliegend mit 80 zu bewerten.

Â 

FÃ¼r die bei dem KlÃ¤ger vorliegende psychische StÃ¶rung sei im Funktionssystem
Nervensystem und Psyche ein Einzel-GdB von 40 anzunehmen. Der KlÃ¤ger leide an
einer Verhaltens- und emotionalen StÃ¶rung in Form einer sonstigen StÃ¶rung
sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit, die sich im sozial-emotionalen
Bereich durch ein hyperaktives und aggressives Verhalten und eine ausgeprÃ¤gte
Egozentrik sowie durch eine SprachentwicklungsverzÃ¶gerung Ã¤uÃ�ere. Dies
ergebe sich aus dem amtsÃ¤rztlichen Gutachten des Landkreis Oberhavel vom 20.
MÃ¤rz 2019, dessen diagnostischer Zuordnung die Kammer folge, sowie aus der
psychologischen Stellungnahme des SPZ vom 10. Juni 2021. Die Bewertung dieser
psychischen StÃ¶rung sei vorliegend in Analogie zu den Vorgaben in Teil B Nr. 3.5.2
VersMedV (hyperkinetische StÃ¶rung und AufmerksamkeitsstÃ¶rung ohne
HyperaktivitÃ¤t) vorzunehmen. Insoweit folge die Kammer der Ã¼berzeugenden
EinschÃ¤tzung des Versorgungsarztes R. Gegen eine grundsÃ¤tzlich auch in
Betracht kommende Bewertung nach MaÃ�gabe von Teil B Nr. 3.4.1 VersMedV
spreche insbesondere, dass die vorliegenden Befunde keine
EntwicklungsverzÃ¶gerung des KlÃ¤gers belegten. Insbesondere eine StÃ¶rung der
geistigen Entwicklung sei nicht ersichtlich. Im Vordergrund stehe vielmehr eine
VerhaltensauffÃ¤lligkeit auf der Grundlage einer traumatischen
Krankheitsverarbeitung. Die VerhaltensstÃ¶rung des KlÃ¤gers und insbesondere die
damit verbundenen aggressiven DurchbrÃ¼che hÃ¤tten mittelgradige soziale
Anpassungsschwierigkeiten zur Folge mit negativen Auswirkungen auf dessen
IntegrationsfÃ¤higkeit in der Kita sowie auf das familiÃ¤re Zusammenleben. Dies
belegten die Feststellungen in dem genannten amtsÃ¤rztlichen Gutachten, wonach
sich bei dem KlÃ¤ger ein ausgeprÃ¤gtes RÃ¼ckzugs- und Vermeidungsverhalten
zeige, er sich GruppenaktivitÃ¤ten hÃ¤ufig verweigere und in
Ã�berforderungssituationen und bei Grenzziehungen Schwierigkeiten in der
Affektregulation zeige. Dass das StÃ¶rungsbild fortbestehe, zeige die aktuelle
psychologische Stellungnahme des SPZ sowie der Umstand, dass dem KlÃ¤ger
inzwischen ein Integrationsstatus in der Kita sowie ein Einzelfallhelfer bewilligt
worden seien. Der GdB-Rahmen fÃ¼r mittelgradige soziale
Anpassungsschwierigkeiten von 30 â�� 40 sei vorliegend auszuschÃ¶pfen, da die
Auswirkungen der bei dem KlÃ¤ger vorliegenden VerhaltensstÃ¶rung schwere
AnpassungsstÃ¶rungen, die die Integration in Lebensbereiche nicht ohne
umfassende UnterstÃ¼tzung oder umfassende Beaufsichtigung ermÃ¶glichten,
zumindest angenÃ¤hert seien. HierfÃ¼r spreche insbesondere, dass bei dem
KlÃ¤ger die Notwendigkeit eines Einzelfallhelfers anerkannt worden sei. GestÃ¼tzt
werde dies durch die psychologische Stellungnahme des SPZ, wonach der KlÃ¤ger
â��stÃ¤ndige Beobachtung und Betreuungâ�� benÃ¶tige. Ein GdB von 50 sei
jedoch nicht erreicht. Denn es sei vorliegend zu berÃ¼cksichtigen, dass eine
kinderpsychiatrische oder psychotherapeutische Behandlung noch nicht
aufgenommen worden und die Bewilligung des Einzelfallhelfers erst kÃ¼rzlich
erfolgt sei. AuÃ�erdem ergebe sich aus der psychologischen Stellungnahme, dass
die Bestellung eines Einzelfallhelfers zum Teil auch durch das kÃ¶rperliche Leiden
des KlÃ¤gers bedingt sei, um ihn vor Verletzungen und damit einhergehenden
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Blutungen zu schÃ¼tzen, die aus seinem hyperaktiven Verhalten resultierten. Der
Nachweis fÃ¼r die bei dem KlÃ¤ger vorliegende, nicht nur vorÃ¼bergehende
mittelgradige VerhaltensstÃ¶rung habe bereits mit dem amtsÃ¤rztlichen Gutachten
vom 25. MÃ¤rz 2019 vorgelegen. 

Â 

Der Gesamt-GdB des KlÃ¤gers sei ab Antragstellung mit 80 und ab dem vom 25.
MÃ¤rz 2019 mit 90 zu bewerten. Die Anhebung des hÃ¶chsten GdB von 80 um
einen Zehnergraden auf 90 berÃ¼cksichtige, dass das stÃ¶rungsbedingt impulsive
und aggressive Verhalten des KlÃ¤gers die Gefahr von Verletzungen mit
Blutungsfolgen erhÃ¶he und somit von einer gegenseitigen negativen
Beeinflussung bei den Krankheiten auszugehen sei.

Â 

Der KlÃ¤ger habe auch einen Anspruch auf die Zuerkennung des Merkzeichens
â��Bâ��. Er erfÃ¼lle die Voraussetzungen nach Â§ 229 Abs. 2 Satz 1 SGB IX und
Teil D Nr. 2 Buchstabe b VersMedV. Dies folge aus dem amtsÃ¤rztlichen Gutachten
des Landkreis Oberhavel vom 25. MÃ¤rz 2019 sowie insbesondere aus der
psychologischen Stellungnahme des SPZ. Da auch die weiteren Voraussetzungen
(Schwerbehinderteneigenschaft, Feststellung des Merkzeichens â��Hâ��)
vorlÃ¤gen, sei dem KlÃ¤ger das Merkzeichen â��Bâ�� zuzuerkennen.

Â 

Gegen das am 8. September 2021 zugestellte Urteil hat der Beklagte am 6. Oktober
2021 Berufung eingelegt, zu deren BegrÃ¼ndung er ausfÃ¼hrt, er halte das Urteil
fÃ¼r unrichtig, soweit dieses auf der Anwendung von Teil B Nr. 16.10 der
versorgungsmedizinischen GrundsÃ¤tze beruhe. Er, der Beklagte, gehe dabei unter
Bezug auf die durch ihn vorgelegten Unterlagen davon aus, dass die Vorschrift
schon zum 15. Januar 2015 nicht mehr dem aktuellen Stand der medizinischen
Wissenschaft entsprochen habe. Zum 15. Januar 2015 sei unter anderem Â§ 159
Abs. 7 SGB IX in Kraft getreten, der bis zum Erlass einer auf Â§ 70 Abs. 2 SGB IX
gegrÃ¼ndeten Verordnung die entsprechende Geltung der MaÃ�stÃ¤be des Â§ 30
Abs. 1 BVG und der aufgrund des Â§ 30 Abs. 16 BVG erlassenen
Rechtsverordnungen angeordnet habe. Dem entspreche der heutige Â§ 241 Abs. 5
SGB IX. Er gehe dabei mit dem sozialgerichtlichen Urteil und der Rechtsprechung
des BSG davon aus, dass es danach bei der entsprechenden Anwendung der bisher
erlassenen Rechtsverordnungen und damit bei der bisherigen Rechtslage im
Gesetzesrang verbleibe, wobei das Gesetz selbst wie oben dargestellt nicht von der
entsprechenden Anwendung der Rechtsverordnungen, sondern von der
entsprechenden Geltung der MaÃ�stÃ¤be der Rechtsverordnungen spreche. 

Â 

Bei der VersMedV vom 10. Dezember 2008 habe es sich aber jedenfalls bis zum 14.
Januar 2015 um eine untergesetzliche Rechtsnorm gehandelt. Das BSG habe daher
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in dem Urteil vom 23. April 2009 â�� B 9 SB 3/08 R â�� bei VerstoÃ� gegen Â§ 69
Abs. 1 Satz 4 SGB IX in der damaligen Fassung auch eine Teilnichtigkeit der
Vorschrift angenommen. Wenn aber die versorgungsmedizinischen GrundsÃ¤tze mit
der durch den Beklagten vertretenen Auffassung unter Teil B Nr. 16.10 VersMedV
bereits zum 15. Januar 2015 gegen hÃ¶herrangiges Recht verstoÃ�en hÃ¤tten, weil
der dort vorgegebene GdB anhand des aktuellen Standes der medizinischen
BehandlungsmÃ¶glichkeiten nicht mehr den mit der BeeintrÃ¤chtigung tatsÃ¤chlich
verbundenen Auswirkungen fÃ¼r die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
entspreche, dann sei die Vorschrift bereits zu diesem Zeitpunkt nichtig gewesen. Er
gehe nunmehr nicht davon aus, dass der Gesetzgeber, soweit er die entsprechende
Geltung der MaÃ�stÃ¤be des Â§ 30 Abs. 1 BVG und der aufgrund des Â§ 30 Abs. 16
BVG erlassenen Rechtsverordnungen angeordnet habe, auch zu diesem Zeitpunkt
bereits gegen hÃ¶herrangiges Recht verstoÃ�ende und damit nichtige MaÃ�stÃ¤be
in Gesetzesrang habe erheben wollen. Bereits aus diesem Grund habe das
Sozialgericht die versorgungsmedizinischen GrundsÃ¤tze insoweit bei seiner
Entscheidung nicht mehr anwenden kÃ¶nnen.

Â 

Selbst wenn man aber davon ausgehen wollte, dass auch Teil B Nr. 16.10 der
versorgungsmedizinischen GrundsÃ¤tze nunmehr Gesetzesrang habe, lÃ¤ge damit
aber in der Tat ein Widerspruch zwischen den Normen des gleichen Gesetzes,
nÃ¤mlich zwischen Â§ 241 Abs. 5 SGB IX i.V.m. Teil B Nr. 16.10 der
versorgungsmedizinischen GrundsÃ¤tze und Â§ 152 Abs. 1 Satz 5 SGB IX vor, so
wohl auch das sozialgerichtliche Urteil auf dessen Seite 15, letzter Absatz. Nach
seiner Auffassung reiche es aber nicht aus, wenn sich das Sozialgericht darauf
beschrÃ¤nke festzuhalten, dass es sich dabei um gleichrangige Normen desselben
Gesetzes handeln wÃ¼rde und dass der daraus resultierende Widerspruch die
Kammer nicht berechtigen wÃ¼rde, diese BewertungsmaÃ�stÃ¤be zu verwerfen,
solange sie nicht geÃ¤ndert oder aufgehoben seien. Bei widersprÃ¼chlichen
Rechtsfolgen gleichrangiger Gesetzesnormen handele es sich um eine sogenannten
Normenkonkurrenz. Den daraus resultierenden Widerspruch habe das Sozialgericht
nunmehr aber dadurch gelÃ¶st, dass es im konkreten Fall Â§Â 241 Abs. 5 SGB IX
i.V.m. Teil B Nr. 16.10 der versorgungsmedizinischen GrundsÃ¤tze zumindest einen
Anwendungsvorrang gegenÃ¼ber Â§ 152 Abs. 1 Satz 5 SGB IX eingerÃ¤umt habe.
FÃ¼r diese LÃ¶sung mÃ¶ge im ersten Anschein sprechen, dass es sich bei den
versorgungsmedizinischen GrundsÃ¤tzen um die spezielleren Normen handele.
Nach seiner Auffassung kÃ¶nne aber auch bei der Entscheidung Ã¼ber die
vorrangig anzuwendenden Vorschriften unter formal gleichrangigen
Gesetzesnormen nicht unberÃ¼cksichtigt bleiben, dass es sich bei der VersMedV
bis zum 14. Januar 2015 um eine untergesetzliche Norm gehandelt habe, die bis
dahin bei VerstoÃ� gegen hÃ¶herrangiges Recht nichtig bzw. teilnichtig gewesen
wÃ¤re und dass den MaÃ�stÃ¤ben der VersMedV nur bis zum Inkrafttreten einer
Verordnung nach Â§ 153 Abs. 2 SGB IX Gesetzesrang zukommen werde. Es stelle
aus seiner Sicht aber einen Wertungswiderspruch dar, wenn die VersMedV als
Rechtsverordnung nur mit der Folge der Nichtigkeit bzw. Teilnichtigkeit gegen Â§
152 Abs. 1 Satz 5 SGB IX verstoÃ�en kÃ¶nne, der VersMedV im vorÃ¼bergehenden
Gesetzesrang aber ein Anwendungsvorrang gegenÃ¼ber Â§ 152 Absatz 1 Satz 5
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SGB IX eingerÃ¤umt werden mÃ¼sse. Aus diesem Grund kÃ¶nne er, der Beklagte,
sich der Auffassung des Sozialgerichts nicht anschlieÃ�en.

Â 

In sich widersprÃ¼chlich sei die Argumentation des Sozialgerichts aber auch im
Hinblick auf einen mÃ¶glichen VerstoÃ� gegen Art. 3 Abs. 1 GG. Ein Widerspruch zu
dem aktuellen Erkenntnisstand der medizinischen Wissenschaft lege einen VerstoÃ�
gegen das Gleichheitsgebot nahe, weil dies dazu fÃ¼hren wÃ¼rde, dass bei
behinderten Menschen mit annÃ¤hernd gleicher BeeintrÃ¤chtigung auf das Leben in
der Gesellschaft je nach anzuwendender Vorschrift der versorgungsmedizinischen
GrundsÃ¤tze unterschiedliche GdB festzustellen wÃ¤ren. Wenn das Sozialgericht
nunmehr aber ausfÃ¼hre, dass gerade die Nichtanwendung von Teil B Nr. 16.10
VersMedV die Gefahr einer Ungleichbehandlung und Rechtsunsicherheit
begrÃ¼nden wÃ¼rde, weil unklar sei, welcher Bewertungsrahmen stattdessen
gelten solle, nachdem der Verordnungsentwurf des BMAS nicht angenommen
worden sei und hÃ¶chstrichterliche Rechtsprechung nicht existiere, dann rÃ¤ume es
im Fortbestand einer mÃ¶glicherweise rechtswidrigen bzw. verfassungswidrigen
Regelung den Vorrang gegenÃ¼ber der mÃ¶glichen Unrichtigkeit der Entscheidung
im Einzelfall ein.

Â 

Zusammenfassend werde daran festgehalten, dass das Sozialgericht seine
Entscheidung nicht auf Teil B Nr. 16.10 VersMedV hÃ¤tte stÃ¼tzen dÃ¼rfen.

Â 

Wie schon ausgefÃ¼hrt, sei fÃ¼r die bei dem KlÃ¤ger vorliegende psychische
StÃ¶rung ein GdB von 30 und durch das Sozialgericht ein GdB von 40 angesetzt
worden. Entscheidungserheblich dÃ¼rfte diese Abweichung nicht sein, weil auch ein
GdB von 30 geeignet sei, den Gesamt-GdB um 10 zu erhÃ¶hen. Er halte aber
prinzipiell an dem von ihm gewÃ¤hlten ErhÃ¶hungszeitpunkt am 10. Juni 2021 fest.
Soweit sich das sozialgerichtliche Urteil auf das amtsÃ¤rztliche Gutachten vom 25.
MÃ¤rz 2019 beziehe, sei darauf hinzuweisen, dass das Gutachten unter Punkt 2.6 a)
zwar das Vorliegen einer Abweichung der seelischen Gesundheit von dem fÃ¼r das
Lebensalter typischen Zustand bei dem zu diesem Zeitpunkt ein Jahr und sieben
Monate alten KlÃ¤ger bejahe. Unter Punkt 2.6 b) wÃ¼rden BeeintrÃ¤chtigung der
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt aber verneint,
wÃ¤hrend unter Punkt 2.6 c) eine mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwartende
BeeintrÃ¤chtigung bejaht werde. ZukÃ¼nftige BeeintrÃ¤chtigungen kÃ¶nnten im
Schwerbehindertenrecht aber noch nicht berÃ¼cksichtigt werden.

Â 

Er, der Beklagte, sehe es nach den vorliegenden Unterlagen derzeit auch nicht als
erwiesen an, dass bei dem KlÃ¤ger die Voraussetzungen fÃ¼r das Merkzeichen
â��Bâ�� vorlÃ¤gen. Im Widerspruch zu den AusfÃ¼hrungen in der psychologischen
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Stellungnahme zum aktuellen Entwicklungsstand vom 10. Juni 2021 stÃ¼nden aber
die Berichte aus dem SPZ zuletzt vom 20. November 2020 mit beiliegendem Bericht
vom 2. Oktober 2020. In dem Befundbericht vom 20. November 2020 sei unter
anderem ausgefÃ¼hrt worden, dass Blutungen unter der aktuellen Prophylaxe 0 bis
ein Mal im Jahr auftreten wÃ¼rden. Unter 10. wÃ¼rden die vorliegenden Befunde
als gebessert beschrieben. HemmkÃ¶rper seien mittels Immuntoleranztherapie
eliminiert worden. In dem Bericht vom 2. Oktober 2020 wÃ¼rden in der Anamnese
wie schon in dem Bericht vom 11. Dezember 2019 die Angaben der Mutter des
KlÃ¤gers wiedergegeben, dass es ihrem Sohn grundsÃ¤tzlich gut gehe. Er spiele
sehr kÃ¶rperbetont mit seinem Zwillingsbruder. Blutungszeichen seien zu keiner
Zeit beobachtet worden. Das werde auch Seite zwei des Berichts bestÃ¤tigt. Es
seien auch seit November 2018 keine FVIII-HemmkÃ¶rper mehr nachgewiesen
worden und es gebe seitdem keine spontanen oder vermehrten Blutungen mehr.
Mit diesen Angaben seien die Voraussetzungen fÃ¼r das Merkzeichen â��Bâ��
nicht zu bejahen.

Â 

Der Beklagte beantragt, 

das Urteil des Sozialgerichts Neuruppin vom 26. August 2021 aufzuheben und die
Klage abzuweisen.

Â 

Der KlÃ¤ger, der auch das Teilanerkenntnis des Beklagten vom 15. Februar 2021
mit Schreiben vom 1. August 2022 angenommen und nach Hinweis des Senats die
Klage bezogen auf die Zuerkennung des Merkzeichens â��Bâ�� mit Schriftsatz vom
25. Juli 2024 zurÃ¼ckgenommen hat,

beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Â 

Der Senat hat von dem SPZ weitere Berichte vom 22. Januar 2024 und vom 2.
Dezember 2022 beigezogen.

Â 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt
der Gerichtsakten und der beigezogenen Verwaltungsakte des Beklagten verwiesen.

Â 

EntscheidungsgrÃ¼nde
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Â 

Der Senat konnte durch Urteil ohne mÃ¼ndliche Verhandlung gemÃ¤Ã� Â§ 124 Abs.
2 Sozialgerichtsgesetz (SGG) entscheiden, denn die Beteiligten haben sich mit
dieser Verfahrensweise einverstanden erklÃ¤rt.

Â 

Die form- und fristgerecht erhobene Berufung des Beklagten ist zulÃ¤ssig, aber
unbegrÃ¼ndet. Das Sozialgericht hat zutreffend entschieden, dass der KlÃ¤ger die
Feststellung eines GdB von 80 ab dem 31. Juli 2018 und eines GdB von 90 ab dem
25. MÃ¤rz 2019 beanspruchen kann. Soweit der KlÃ¤ger erstmals mit Schriftsatz
vom 18. Mai 2020 die Zuerkennung des Merkzeichens â��Bâ�� beantragt hatte,
bedurfte es dazu keiner Entscheidung des Senats mehr, weil der KlÃ¤ger insoweit
die Klage zurÃ¼ckgenommen hat. 

Â 

Nach Â§ 152 Abs. 1 Satz 1 SGB IX in seiner seit dem 1. Januar 2018 geltenden
Fassung (entsprechende Regelung zuvor in Â§ 69 Abs. 1 Satz 1 SGB IX) stellen die
fÃ¼r die DurchfÃ¼hrung des BVG zustÃ¤ndigen BehÃ¶rden das Vorliegen einer
Behinderung und den GdB zum Zeitpunkt der Antragstellung fest. Bei der PrÃ¼fung,
ob diese Voraussetzungen vorliegen, sind seit dem 1. Januar 2009 die in der Anlage
zu Â§ 2 VersMedV vom 10. Dezember 2008 (BGBl. I Seite 2412) festgelegten
â��versorgungsmedizinischen GrundsÃ¤tzeâ�� zu beachten, die durch die
Verordnungen vom 1. MÃ¤rz 2010 (BGBl. I Seite 249), 14. Juli 2010 (BGBl. I Seite
928), vom 17. Dezember 2010 (BGBl. I Seite 2124), vom 28. Oktober 2011 (BGBl. I
Seite 2153) und vom 11. Oktober 2012 (BGBl. I Seite 2122) sowie durch Gesetze
vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I Seite 3234), vom 17. Juli 2017 (BGBl. I Seite 2541)
und vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I Seite 2652) Ã�nderungen erfahren haben.

Â 

Einzel-GdB sind entsprechend den genannten GrundsÃ¤tzen als GdB in
Zehnergraden zu bestimmen. FÃ¼r die Bildung des Gesamt-GdB bei Vorliegen
mehrerer FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen sind nach Â§ 152 Abs. 3 SGB IX die
Auswirkungen der BeeintrÃ¤chtigungen in ihrer Gesamtheit unter
BerÃ¼cksichtigung ihrer wechselseitigen Beziehungen zueinander zu ermitteln,
wobei sich nach Teil A Nr. 3 a) VersMedV die Anwendung jeglicher Rechenmethode
verbietet. Vielmehr ist zu prÃ¼fen, ob und inwieweit die Auswirkungen der
einzelnen Behinderungen voneinander unabhÃ¤ngig sind und ganz verschiedene
Bereiche im Ablauf des tÃ¤glichen Lebens betreffen oder ob und inwieweit sich die
Auswirkungen der Behinderungen Ã¼berschneiden oder gegenseitig verstÃ¤rken.
Dabei ist in der Regel von einer FunktionsbeeintrÃ¤chtigung auszugehen, die den
hÃ¶chsten Einzel-GdB bedingt und dann im Hinblick auf alle weiteren
FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen zu prÃ¼fen, ob und inwieweit hierdurch das
AusmaÃ� der Behinderung grÃ¶Ã�er wird, ob also wegen der weiteren
FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen dem ersten Grad 10 oder 20 oder mehr Punkte
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hinzuzufÃ¼gen sind, um der Behinderung insgesamt gerecht zu werden, wobei die
einzelnen Werte jedoch nicht addiert werden dÃ¼rfen. Leichte
GesundheitsstÃ¶rungen, die nur einen GdB-Grad von 10 bedingen, fÃ¼hren
grundsÃ¤tzlich nicht zu einer Zunahme des AusmaÃ�es der
GesamtbeeintrÃ¤chtigung; auch bei leichten FunktionsstÃ¶rungen mit einem GdB-
Grad von 20 ist es vielfach nicht gerechtfertigt, auf eine wesentliche Zunahme des
AusmaÃ�es der Behinderung zu schlieÃ�en (Teil A Nr. 3 d) aa) â�� ee)
VersMedV). Nach stÃ¤ndiger Rechtsprechung des BSG (vgl. Urteil vom 11. MÃ¤rz
1998 â�� B 9 SB 9/97 R -, zitiert nach juris) ist es tatrichterliche Aufgabe, Ã¼ber
den Beweiswert einzelner UmstÃ¤nde und Beweismittel zu entscheiden und den
maÃ�geblichen Gesamt-GdB, der sich aus einer Zusammenschau aller
FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen ergibt, nicht nach starren Beweisregeln, sondern
aufgrund tatrichterlicher Erfahrung unter Heranziehung der
SachverstÃ¤ndigengutachten sowie der Versorgungsmedizinischen GrundsÃ¤tze in
freier richterlicher BeweiswÃ¼rdigung festzulegen. 

Â 

Nach MaÃ�gabe dieser GrundsÃ¤tze ist hier ab dem 31. Juli 2018 ein Gesamt-GdB
von 80 und ab dem 25. MÃ¤rz 2019 ein GdB von 90 festzustellen. 

Â 

Der KlÃ¤ger leidet nach den Feststellungen der CharitÃ© und des SBZ an einer
schweren HÃ¤mophilie A mit einer RestaktivitÃ¤t von antihÃ¤mophilem Globulin
(AHG) mit weniger als 1%. Nach Teil B Nr. 16.10 VersMedV ist fÃ¼r die HÃ¤mophilie
bei diesem Schweregrad die Bewertung mit einem GdB von 80 bis 100 erÃ¶ffnet.
Die beigezogenen Berichte des SBZ vom 11. Dezember 2019, 2. Oktober 2020, 2.
Dezember 2022 und 22. Januar 2024 ergeben, dass seit dem 9. November 2018 bei
dem KlÃ¤ger keine FVIII-HemmkÃ¶rper mehr nachweisbar sind. Der KlÃ¤ger hat sich
altersentsprechend entwickelt, seit November 2018, so der Bericht vom 2. Oktober
2020, hat es keine spontanen oder vermehrten Blutungen gegeben. Wenn der
KlÃ¤ger eine Injektion verpasst, ist diese sobald wie mÃ¶glich bis einen Tag vor
dem Tag der nÃ¤chsten geplanten Dosis nachzuholen. Die FVIII-Substitution ist im
Oktober 2020 auf Emicizumab zur prophylaktischen Behandlung zunÃ¤chst
wÃ¶chentlich, ab der fÃ¼nften Woche alle 14 Tage subcutan umgestellt worden.
Laut dem Bericht vom 2. Dezember 2022 ist die Dosis alle 28 Tage zu verabreichen.
Als letzte zusÃ¤tzliche FVIII-Gabe ist der 8. November 2022 angegeben. 

Â 

Angesichts dieser Entwicklung der Erkrankung ist die Bewertung mit einem GdB von
80 am unteren Rand der von der VersMedV vorgegebenen Spannbreite angemessen
und wird von dem KlÃ¤ger auch nicht angegriffen. 

Â 

Bei dem KlÃ¤ger besteht auÃ�erdem eine Verhaltens- und emotionale StÃ¶rung in
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Form einer sonstigen StÃ¶rung sozialer Funktionen im Bereich der Kindheit. Er zeigt
sich hyperaktiv und aggressiv mit ausgeprÃ¤gtem Egozentrismus sowie
SprachentwicklungsstÃ¶rungen. Er wird von einem Einzelfallhelfer begleitet und ihm
ist ein Integrationsstatus bewilligt worden, was ihm den Besuch einer Kita
ermÃ¶glicht hat. Der Senat hat keine Bedenken, der Bewertung des GdB mit 40
durch das Sozialgericht analog Teil B Nr. 3.5.2 VersMedV zu folgen und verweist zur
Vermeidung von Wiederholungen insoweit auf die zutreffenden AusfÃ¼hrungen in
dem angefochtenen Urteil (Â§ 153 Abs. 2 SGG). Auch der Beklagte hat gegen diese
Bewertung keine tiefgreifenden EinwÃ¤nde erhoben. Der Senat folgt dem
Sozialgericht auch darin, dass die VerhaltensstÃ¶rung bei dem KlÃ¤ger bereits mit
dem amtsÃ¤rztlichen Gutachten vom 25. MÃ¤rz 2019 nachgewiesen ist, denn in
diesem Bericht werden nachvollziehbar alle Symptome der StÃ¶rung und die
EinschrÃ¤nkungen im Alltag beschrieben, die in der psychologischen Stellungnahme
des SBZ vom 10. Juni 2021 lediglich wiederholt und ohne konkreten eigenen Befund
beschrieben werden. Die Beantwortung der Fragen zu 2.6. a) bis c) in dem
amtsÃ¤rztlichen Gutachten orientiert sich an Â§ 35a Sozialgesetzbuch Achtes Buch
und den dort geregelten Voraussetzungen fÃ¼r den Anspruch auf
Eingliederungshilfe. Sie haben keine Entsprechung zur HÃ¶he des GdB und dem
Zeitpunkt der GdB-Feststellung. 

Â 

Der Einzel-GdB von 80 fÃ¼r die HÃ¤mophilie erhÃ¶ht sich ab dem 25. MÃ¤rz 2019
durch das Hinzutreten des weiteren Einzel-GdB von 40 auf einen Gesamt-GdB von
90, was von dem KlÃ¤ger auch insoweit nicht angefochten worden ist.

Â 

Entgegen der Auffassung des Beklagten ist die VersMedV in Teil B Nr. 16.10 auch
anwendbar und nicht nichtig. Zwar teilt der Senat die Bedenken des Beklagten und
des Sozialgerichts, dass die genannte Regelung nicht mehr dem aktuellen Stand der
medizinischen Wissenschaft entspricht, wie der Entwurf des BMAS zur nicht in Kraft
getretenen Sechsten Verordnung zur Ã�nderung der VersMedV, Stand 28. August
2018, zu 16.11.2 â��StÃ¶rungen der Gerinnungsfunktion und Blutungsneigungâ��
und die BestÃ¤tigung durch Dr. N, Referat Va2 vom BMAS mit Schreiben vom 29.
MÃ¤rz 2021 zeigen. Damit dÃ¼rfte fraglich sein, ob Teil B Nr. 16.10 den Vorgaben
in Â§Â§Â 2 und 152 SGB IX noch gerecht wird. Allerdings hat das Sozialgericht zu
Recht entschieden, dass die Regelung zur HÃ¤mophilie hier gleichwohl Anwendung
findet. 

Â 

Das Sozialgericht und der Beklagte und auch der Senat gehen davon aus, dass die
VersMedV seit dem 15. Januar 2015 Ã¼ber Â§ 159 Abs. 7 SGB IX in der ab dem 15.
Januar 2015 geltenden Fassung bzw. Â§ 241 Abs. 5 SGB IX in der ab dem 1. Januar
2018 geltenden Fassung Gesetzesrang hat. Das hat das BSG in der Vergangenheit
auch mehrfach bestÃ¤tigt (vgl. Urteile vom 14. Juni 2018 â�� B 9 BL 1/17 R â�� und
vom 24. Oktober 2019 â�� B 9 SB 1/18 R -, jeweils zitiert nach juris). Im Gegensatz
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zu Rechtsverordnungen hat der Senat bei Gesetzen jedoch keine
Verwerfungskompetenz. Entgegen der Auffassung des Beklagten konnte sich der
Senat auch nicht die Ã�berzeugung bilden, dass der Gesetzgeber Teile der
VersMedV, die nichtig gewesen sind, zum 15. Januar 2015 nicht in den
Gesetzesrang heben wollte. Es ist nicht einmal ersichtlich, dass der Gesetzgeber
Ã¼berhaupt von einer Teilnichtigkeit der VersMedV ausgegangen ist. Der
GesetzesbegrÃ¼ndung lÃ¤sst sich dies nicht entnehmen (vgl. BT-Dr. 18/3190 S. 3
und 5). Weitere Anhaltspunkte, die die Auffassung des Beklagten bestÃ¤tigen
kÃ¶nnten, hat der Senat nicht. Die Verfahrensweise des Gesetzgebers mit dem
Entwurf zur Sechsten Verordnung zur Ã�nderung der VersMedV bestÃ¤tigt vielmehr,
dass der Gesetzgeber nicht einmal aktuell von der Notwendigkeit der Anpassung
der VersMedV an den Stand der medizinischen Wissenschaft ausgeht. 

Â 

Zwar steht damit die in den Gesetzesrang erhobene VersMedV in diesem
Zusammenhang in Widerspruch zu Â§Â 152 Abs. 1 Satz 4 SGB IX in der ab dem 1.
Januar 2024 geltenden Fassung bzw. Â§Â 152 Abs. 1 Satz 5 SGB IX in der bis zum
31. Dezember 2023 geltenden Fassung. Danach werden die Auswirkungen auf die
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft als Grad der Behinderung nach
Zehnergraden abgestuft festgestellt werden. Teil B Nr. 16.10 dagegen regelt die
GdB-HÃ¶he ausschlieÃ�lich am Grad der RestaktivitÃ¤t des AHG unabhÃ¤ngig von
etwaigen TeilhabebeeintrÃ¤chtigungen. Dieser Widerspruch kann nur durch die
Anwendung des spezielleren Rechts, hier also die konkreten Regelungen zur
HÃ¤mophilie in der VersMedV, gelÃ¶st werden, das das allgemeinere Recht in Â§
152 SGB IX verdrÃ¤ngt. Der Senat ist ebenso wie das Sozialgericht nicht davon
Ã¼berzeugt, dass die VersMedV gegen das Grundgesetz, insbesondere Art. 3 Abs. 1
GG verstÃ¶Ã�t, denn innerhalb der Gruppe der an HÃ¤mophilie Erkrankten werden
alle an Teil B Nr. 16.10 VersMedV gemessen. Der Vergleich mit anderen
Erkrankungen und deren Bewertung in der VersMedV verbietet sich, denn es
handelt sich dabei um ungleiche Sachverhalte, die nicht gleich behandelt werden
kÃ¶nnen. Die VersMedV enthÃ¤lt im Ã�brigen weitere Erkrankungen, bei denen die
GdB-HÃ¶he unabhÃ¤ngig vom Therapieaufwand geregelt ist. Genannt sei hier nur
der maligne Prostatatumor in Teil B Nr. 13.6 VersMedV, der ohne die Notwendigkeit
einer Behandlung mit einem GdB von 50 bewertet wird.

Â 

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Â 

Die Revision war zuzulassen, denn die Frage, ob Teil B Nr. 16.10 VersMedV
anwendbar ist, ist von grundsÃ¤tzlicher Bedeutung.

Â 

Â 
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